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Studie zum Berufsrecht der Insolvenzverwalter
Die Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein (DAV) hat dem
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) die Studie zur „Neuordnung des
Berufsrechts der Insolvenzverwalter in Deutschland“ vorgestellt und übergeben. Die Studie von
Professor Martin Henssler untersucht aktuelle rechtspolitische Pläne, ein eigenes Berufsrecht für
Insolvenzverwalter einzuführen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine eigene Kammer für
Insolvenzverwalter unnötig ist. Henssler wendet sich gegen Überregulierung und allzu starke
Bürokratisierung des Berufs, „zumal circa 95 % der Insolvenzverwalter als Rechtsanwälte, Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer ohnehin über ihren Grundberuf der Berufsaufsicht einer Kammer und einem
strengen Berufsrecht unterliegen“. Damit unterstützt die Studie die Forderung der Arbeitsgemeinschaft
nach einer „minimalinvasiven Lösung“, wenn es darum geht, die Vorgaben aus Koalitionsvertrag und EU-
Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen umzusetzen.
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